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Staatliche Beihilfe — Entscheidung, keine Einwände zu erheben

(2016/C 320/08)

Die EFTA-Überwachungsbehörde erhebt keine Einwände gegen folgende Beihilfemaßnahme:

Tag des Erlasses der Entscheidung: 27. Januar 2016

Nummer der Beihilfesache: 73094

Nummer der Entscheidung: 26/16/COL

EFTA-Staat: Island

Titel: Umstrukturierungsbeihilfe für Sparisjóður Nordurland und ihre 
Vorläufer

Rechtsgrundlage: Gesetz Nr. 125/2008 über die Ermächtigung zu Auszahlungen aus 
der Staatskasse aufgrund außergewöhnlicher Umstände an den 
Finanzmärkten usw.

Entscheidung der isländischen Finanzaufsichtsbehörde Fjármálaeftir
litið (FME) vom 21. März 2009 über die Zuweisung der Aktiva und 
Passiva von Sparisjóðabanki Íslands.

Entscheidung des Gouverneurs der isländischen Zentralbank vom 
22. Januar 2010.

Ziel: Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben

Form der Beihilfe: Umwandlung von Forderungen

Beihilfebetrag: Bruttowert der umgewandelten Forderungen: 5 519 Mrd. ISK 
(36 Mio. EUR)

Laufzeit: Nicht anwendbar

Wirtschaftszweige: Finanzdienstleistungen

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde: Seðlabanka Íslands (Zentralbank Islands)
Kalkofnsvegi 1
150 Reykjavík
ISLAND

Die um vertrauliche Passagen bereinigte rechtsverbindliche Sprachfassung der Entscheidung befindet sich auf folgender 
Website der EFTA-Überwachungsbehörde:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.
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